
Gemeindeamt Pflach 
6600 Pflach     

                                                   
      Pflach, den 16.11.2010 

 
 
 

BEKANNTMACHUNG  
 
 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Pflach hat in seiner Sitzung am 15.11.2010 nachfolgende Beschlüsse 
gefasst: 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

„Der Gemeinderat beschließt, den von Arch. Dipl.-Ing. Heinz Laber, Kirchweg 15, 6600 Reutte  
überarbeiteten Entwurf des allgemeinen und ergänzenden Bebauungsplanes vom 25.03.2010, 
GZl. 25/ABP Inner/03/10, für das Baulandumlegungsgebiet Innerwand – Kniepass , durch vier 
Wochen hindurch während der Amtsstunden im Gemeindeamt Pflach zur allgemeinen Einsicht 
aufzulegen. Gleichzeitig beschließt der Gemeinderat gemäß § 65 Abs. 2 des TROG 2006, LGBl.Nr. 
27/06, die Erlassung des Bebauungsplanes, wobei dieser Beschluss nur dann rechtswirksam wird, 
wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer 
hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird." 
 
          (einstimmig)                                                                                                           
 
„Der Gemeinderat beschließt, die Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge), Entgelte und 
sonstige Einnahmen, ab 01.01.2011 wie folgt festzusetzen:“ 
 
  

Abgabenart Hebesätze – Sätze (inkl. Mwst. Abstimmungsergebnis 
Grundsteuer A 500 v.H. des Messbetrages einstimmig 

Grundsteuer B 500 v.H. des Messbetrages einstimmig 

Kommunalsteuer 3 v.H. des Messbetrages einstimmig 

Vergnügungssteuer 10 v.H. des Messbetrages einstimmig 

Hundesteuer 1. Hund € 30,--, 2. Hund € 60,--,  jeder weitere 
Hund € 90,-- 

 
einstimmig 

Erschließungsbeitrag 5 % des Erschließungskostenfaktors, d.s. 
€ 3,83 (EKF derzeit € 76,67) 

 
einstimmig 

Wasseranschlussgebühr €   1,65 pro m³ Baumasse 
€ 16,50 pro m³ Rauminhalt für Schwimmbecken 
und Schwimmteiche (als Stichtag gilt das Datum der 
Rechtskraft der Baubewilligung) 

 
 

einstimmig 

Wasserbenützungsgebühr € 0,66 pro m³ Wasserverbrauch  
 

einstimmig 

Kanalanschlussgebühr € 4,95 pro m³ Baumasse (als Stichtag gilt das Datum 
der Rechtskraft der Baubewilligung) 

11 Ja-Stimmen 
2 Gegenstimmen 

Kanalerweiterungsgebühr € 2,05 pro m³ Baumasse (als Stichtag gilt das Datum 
der Rechtskraft der Baubewilligung) 

einstimmig 

Kanalbenützungsgebühr € 2,18 pro m³ Abwasser einstimmig 

Müllgebühr a) € 43,60 pro Haushalt und Gewerbebetrieb 
pro Jahr 
b) € 6,00 pro 60-Liter Müllsack 
c) € 4,00 pro 40-Liter Müllsack 
 

 
 

einstimmig 

Kindergarten-Elternbeiträge 
 
 

Einheimische: 
1. Kind € 28,-- inkl. Mwst. pro Kind und Monat 
2. Kind € 14,-- inkl. Mwst. pro Kind und Monat 
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(bei gleichzeitigem Besuch des Kindergartens) 
3. Kind € 0,00 inkl. Mwst. pro Kind und Monat 
(bei gleichzeitigem Besuch des Kindergartens) 
Auswärtige: 
€ 45,-- inkl. Mwst. pro Kind und Monat (ohne 
Ermäßigung für weitere Kinder einer Familie)  
 
Vierjährige und fünfjährige Kinder sind bis auf 
Weiteres (solange die Kinderbetreuung von 
Bund und Land gefördert werden) zur Gänze 
von der Entrichtung eines Elternbeitrages 
befreit. 
 

 
 
 
 
 
 
 

einstimmig 

 
 
 
„Der Gemeinderat beschließt, die Mitglieder (Gemeindevertreter) für die Höfekommission , für die 
Funktionsperiode 2011 bis einschließlich 2013 (3 Jahre), wie folgt zu bestellen:“ 
 
Mitglied:              Manfred Beirer, Unterletzen 5, 6600 Pflach 
Ersatzmitglied:   Reinhild Astl, Füssener Straße 7,  6600 Pflach 
          (12 Ja-Stimmen  
                         1 Enthaltung) 
 
 
„Der Gemeinderat beschließt aufgrund der vorgenommenen Stellenausschreibung vom 01.10.2010, 
Frau Anita Koch, 6600 Pflach, Lindenweg 7, ab 01. Jänner 2011 als Raumpflegerin für den Bereich 
„Kindergarten Pflach“ anzustellen. Die Anstellung erfolgt nach den Bestimmungen des Gemeinde-
Vertragsbedienstetengesetzes G-VBG bzw. nach den Bestimmungen des Landes-
Vertragsbedienstetengesetzes L-VBG, Entlohnungsschema II (Arbeiter), Entlohnungsgruppe p5. Als 
Vordienstzeiten werden die „sonstigen Zeiten“ im Höchstausmaß von drei Jahren zur Hälfe 
angerechnet.“ 
 
          (einstimmig) 
 
 
 
Wer sich durch diese Beschlüsse in seinen Rechten verletzt fühlt, kann innerhalb zweier Wochen, 
gerechnet vom ersten Tag der Kundmachung an, beim Gemeindeamt Pflach schriftlich 
Aufsichtsbeschwerde erheben. 
 
 
Anschlag: 16.11.2010           Der Bürgermeister: 
 
Abnahme:   
 
 

............................           
   (Helmut Schönherr)         


